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 Eching, 08.09.2020 

Änderungsantrag:  

Der Bauausschuss der Gemeinde Eching möge beschließen, dass der Entwurf der Ein-

friedungssatzung wie folgt geändert wird: 

- Ändere: §3 Abs. 2 Satz 1: 1,30 m in 1,60 m 

- Ändere: §3 Abs. 3 Satz 1: 1,30 m in 1,60 m 

- Streiche: §3 Abs. 7 

- Streiche: §3 Abs. 8 Satz 1 

- Füge ein am Ende von §3: „Einfriedungen müssen einen Abstand von 

- 10 cm zur Geländeoberfläche aufweisen, um den Durchlass für Kleintiere zu ge-
währleisten.“ 

- Ändere §6: 500.000€ in 250€ 

Begründung: 

Wir GRÜNEN erkennen, als Kernziel der Satzung an hohe Mauern und das damit einher-

gehende veränderte Straßenbild einzudämmen, an. Deswegen setzten wir auf eine redu-

zierte Höhe die für alle Bewohner*innen Echings gleich gelten soll und nach einem 

messbaren Kriterium kontrolliert werden kann. 

Wir lehnen jedoch die Einführung von nicht trennscharf messbaren Kriterien in dieser, 

mit der Möglichkeit eines Bußgeldes, ausgestatteten Satzung ab. Abseits von der De-

batte welcher Zustand oder welche Farben als schön und ordentlich gelten, kann hier 
die Verwaltung nicht sicher entscheiden und die Kriterien kontrollieren. Bußgelder für 

eine fehlende Zaunlatte oder einen zu hellen Anstrich kann nicht das Ziel der Satzung 

sein.  
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